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§ 271 BVergG 2018 Nutzung von
elektronischen Katalogen

 BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

§ 271.

In der Ausschreibung oder – für den Fall, dass die Bekanntmachung im Wege einer Bekanntmachung über das

Bestehen eines Prüfsystems erfolgt ist – in der Au5orderung zur Angebotsabgabe ist anzugeben, ob Angebote in Form

eines elektronischen Kataloges abzugeben sind oder ob Angebote einen elektronischen Katalog beinhalten müssen. Ist

dies der Fall, sind in der Ausschreibung jedenfalls die technischen Spezi8kationen und erforderlichen Formate des

elektronischen Kataloges anzugeben.
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